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II/A 1: 3(2)_Stellungnahme_01 – Schreiben vom 11.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

  



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I         

5 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Bei der Planung handelt es sich um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung. Städtebauliches Ziel der Innenentwicklung ist es, den zukünftigen 
Flächenbedarf möglichst weitgehend durch die Nutzung von innerörtlichen, bereits erschlossenen 
Flächen zu decken, die nicht mehr bzw. untergenutzt sind. Dabei handelt es sich nach dem 
Klimaschutzplan der Bundesregierung um eine Maßnahme, den Flächenverbrauch bis 2050 auf 
Netto-Null zu reduzieren. Daher sind innerörtliche, bereits erschlossene Flächen, die nicht mehr 
bzw. untergenutzt sind, einer Nutzung zuzuführen.  Ein flächenhaftes Wachstum der Städte in 
den Außenbereich hinein wird vermieden. Eine Innenentwicklung trägt somit auch den Belangen 

des Klimaschutzes Rechnung, indem insb. klimawirksame Flächen im Außenbereich geschont 
werden.  

In besonderer Weise trägt der Bebauungsplan dem Klimaschutz und der Klimaanpassung 
Rechnung, indem eine hohe städtebauliche Nutzungsdichte im innerstädtischen Bereich sowie in 
unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und des zentralen Busbahnhofs einschließlich Mobility Hub mit 
weiteren alternativen Mobilitätsangeboten entsteht.  

Bei dem Plangebiet handelt sich bereits im Bestand um eine fast vollständig versiegelte Fläche, 
die einer neuen Nutzung zugeführt werden soll. Durch die Planung wird der Versiegelungsgrad 
im Plangebiet nicht erhöht. Zur Berücksichtigung der Belange der Klimaanpassung setzt der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan Maßnahmen fest und trifft Regelungen in der 
Vorhabenbeschreibung als Bestandteil des Vorhaben- und Erschließungsplans (VEP), die sich 
positiv auf die kleinklimatischen Verhältnisse innerhalb des Plangebiets auswirken, insbesondere 
durch Verschattung, Kühlung und Verzögerung des Niederschlagsabflusses. Dazu zählen u.a. 
Dach- und Grundstücksbegrünung (insb. Begrünung der zentralen Achse), Fassadenbegrünung 
sowie Umsetzung eines Wasserspiels. Zudem bleibt ein überwiegender Teil der 
Böschungsbegrünung entlang des Europarings erhalten.  

Des Weiteren wurden sowohl im Bebauungsplan als auch im Umweltbericht die mit dem 
Klimawandel einhergehenden Folgen (u.a. Themenfeldern Hitzebelastung, Extremniederschläge, 
Klimaschutzmaßnahmen) berücksichtigt. Zudem wurde im Umweltbericht das Schutzgut Klima 
und Luft betrachtet und im Rahmen dessen auch das städtischen Klimaanpassungskonzept 
berücksichtigt.  

Die Berücksichtigung der klimatischen Auswirkungen erfolgt im Umweltbericht verbal-
argumentativ sowie im Rahmen der multifunktionalen Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. Eine 
rechnerische Gesamtbilanz der klimatischen Auswirkungen unter Berücksichtigung von Bau und 
Betrieb ist auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar und nicht gefordert. Eine 
Quantifizierung möglicher CO2-Auswirkungen der Planung ist angesichts des breiten 
Nutzungsspektrums des geplanten Vorhabens mit verhältnismäßigem Aufwand nicht valide 
möglich, insbesondere im Vergleich zur Bestandsnutzung.  

Zur Reduzierung der Auswirkungen auf das Klima wurden entsprechende Festsetzungen in den 
Bebauungsplan bzw. Regelungen in die Vorhabenbeschreibung aufgenommen. Die Maßnahmen 
sind somit verbindlich geregelt und zwingend umzusetzen. Hierzu zählen u.a. Verwendung heller 
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Farben, Reduzierung des Energieverbrauchs, Umsetzung klimafreundlicher und effizienter 
Gebäudetechnik. Diese Maßnahmen können ebenfalls einen positiven Beitrag zum Klimaschutz 
und zur Klimafolgenanpassung leisten. Die Vorgabe bestimmter Baumaterialien aus Gründen des 
allgemeinen Klimaschutzes ist regelmäßig nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Die Anregung 
wird an den Vorhabenträger weitergegeben.  

Eine Würdigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung ist somit im Rahmen 
des Bebauungsplanes erfolgt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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II/A 2: 3(2)_Stellungnahme_02 – Schreiben vom 02.02.2023 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Eine Umgewichtung der zulässigen Nutzungen, hin zu 
insbesondere Wohnnutzungen, ist aufgrund der Berücksichtigung der bestehenden Belastungen 
durch Verkehrs- und Gewerbelärm (Bahn, B8, CHEMPARK) sowie aufgrund von Erschütterungen 
der Bahn nicht verträglich. Freizeiteinrichtungen können ausnahmsweise zugelassen werden, 
wenn wenn eine Risikoerhöhung hinsichtlich schwerer Unfälle i. S. d. § 50 BimSchG 
auszuschließen ist. Es wird an den nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes zulässigen 
Nutzungen festgehalten.  

Zu 2):  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Das Vorhabengrundstück befindet sich in privatem 
Eigentum. Die Stadtentwicklungsgesellschaft hat keinen Zugriff auf das Grundstück. 

Zu 3):  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Zur Reduzierung der Auswirkungen auf das Klima wurden 
entsprechende Festsetzungen in den Bebauungsplan bzw. Regelungen in die 
Vorhabenbeschreibung aufgenommen. Die Maßnahmen sind somit verbindlich geregelt und 
zwingend umzusetzen. Hierzu zählen u.a. Verwendung heller Farben, Reduzierung des 
Energieverbrauchs, Umsetzung klimafreundlicher und effizienter Gebäudetechnik. Diese 
Maßnahmen können ebenfalls einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Klimafolgenanpassung leisten. Die Vorgabe bestimmter Baumaterialien aus Gründen des 
allgemeinen Klimaschutzes ist regelmäßig nicht Gegenstand der Bauleitplanung und wurde daher 
auch im vorliegenden Fall nicht geregelt. Gleichwohl ist es im Interesse des Vorhabenträgers, 
nicht nur für die Qualität seines Projektes, sondern auch für die Vermarktung die Nachhaltigkeit 
des Projektes zu optimieren, bspw. durch die Verwendung nachhaltiger Baustoffe. Der Abbruch 
der vorhandenen Gebäude wird als zwingend erforderlich angesehen, um die städtebaulichen 
Ziele der Planung zu erreichen. Die Anforderungen an die Wiederverwertung bzw. Entsorgung 
von Abbruchmaterialien bestehen unabhängig vom Bebauungsplan. Die Anregung wird an den 
Vorhabenträger weitergegeben.  

Zu 4):  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Berücksichtigung der klimatischen Auswirkungen 
erfolgt im Umweltbericht verbal-argumentativ sowie im Rahmen der multifunktionalen Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung. Eine rechnerische Gesamtbilanz der klimatischen Auswirkungen unter 
Berücksichtigung von Bau und Betrieb ist auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar und 
nicht gefordert. 

Durch die o.g. Maßnahmen wird die kleinräumige klimatische Situation verbessert, insbesondere 
die sommerliche Aufheizung verringert. Die Bewältigung von Starkregenereignissen 
(„Überflutung“) hat allein auf den privaten Grundstücksflächen durch entsprechende temporäre 
Rückhaltemöglichkeiten zu erfolgen. Hierzu bedarf es einer rechtzeitig vorliegenden Konzeption 
der Vorhabenträgerin je Bauphase, erstmalig zum Bauantrag für HA 1. Somit wird gemäß des 
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gestreckten Entwicklungszeitraumes eine differenzierte Bereitstellung von Teil-
Rückhaltevolumina gewährleistet. Bzgl. Starkregen ist der Nachweis des schadlosen Abflusses 
im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Die Vorhabenbeschreibung und der 
Durchführungsvertrag treffen hierzu entsprechende Regelungen. Eine Vorprüfung hat ergeben, 
dass der Nachweis grundsätzlich geführt werden kann. 

zu 5):  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Anzahl der Stellplätze wird durch die bauliche 
Verdichtung im Bereich zentraler ÖPNV-Haltepunkte und durch das Mobilitätskonzept auf ein 
Mindestmaß beschränkt. Zur Unterbringung der Stellplätze in einer Tiefgarage besteht an dem 
Standort keine städtebauliche verträgliche Alternative. Die Ein- und Ausfahrten der Tiefgarage 
sind unmittelbar am Europaring bzw. der bestehenden Heinrich-von-Stephan-Straße gelegen. 
Der Bau der Planstraße ist unabhängig von der Erschließung der Tiefgaragen zur Erschließung 
des Bahnhofs und weiterer vorhandener Nutzungen erforderlich. Dies ermöglicht erstmalig die 
Freihaltung des Bahnhofsvorplatzes von Autoverkehr. Insofern entsteht durch die Erschließung 
der Tiefgaragen auch keine zusätzliche Versiegelung. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Stellungnahme zur Umgewichtung der Planung hin zu insbesondere Wohnnutzungen, zur 
Erstellung eines integrierten Gesamtkonzeptes, zu Baumaterialien, zu Hitzeinseln infolge von 
Bodenversiegelungen sowie zur Errichtung einer Tiefgarage und der Planstraße wird nicht 
gefolgt.  
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II/A 3: 3(2)_Stellungnahme_03 – Schreiben vom 03.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I         

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 36/I         

13 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Eine Berücksichtigung kann im Rahmen der späteren Bauausführung erfolgen. 
Eine verbindliche Festsetzung im Bebauungsplan ist nicht erforderlich. Ein Hinweis zu 
Maßnahmen zum Kollisionsschutz ist im Bebauungsplan und auch im DV aufgenommen worden. 

Zu 2): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Zur Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen auf das 
Klima wurden neben einer Fassadenbegrünung weitere Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 
berücksichtigt, u.a. Dach- und Grundstücksbegrünung (insb. der zentralen Achse) sowie die 
Herstellung eines Wasserspiels. Zudem sind im verbindlich anzuwendenden 
Gestaltungshandbuch Vorgaben zur Fassadengestaltung enthalten, die ebenfalls einen positiven 
Beitrag zur Reduzierung der Aufheizung im Bereich des Plangebietes leisten.  

Zu 3): 

Kenntnisnahme. Bei der Planung handelt es sich um eine Maßnahme der Innentwicklung mit 
einem hohen Ausnutzungsgrad aufgrund der Lagegunst des Areals mit optimaler 
Verkehrsanbindung, bei der auch die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, 
insbesondere des sommerlichen Hitzeschutzes berücksichtigt wurden. So werden im Rahmen 
des Bebauungsplanes Begrünungsmaßnahmen (u.a. Grundstücks- und Dachbegrünung sowie 
Fassadenbegrünung) festgesetzt. Des Weiteren wird die Umsetzung eines Wasserspiels 
verbindlich festgesetzt, welches sich ebenfalls positiv auf die sommerliche Hitzeentwicklung 
innerhalb des Plangebietes auswirkt.  

Zur Reduzierung der Auswirkungen auf das Klima wurden entsprechende Festsetzungen in den 
Bebauungsplan bzw. Regelungen in die Vorhabenbeschreibung aufgenommen. Die Maßnahmen 
sind somit verbindlich geregelt und zwingend umzusetzen. Hierzu zählen u.a. Verwendung heller 
Farben, Reduzierung des Energieverbrauchs, Umsetzung klimafreundlicher und effizienter 
Gebäudetechnik. Diese Maßnahmen können ebenfalls einen positiven Beitrag zum Klimaschutz 
und zur Klimafolgenanpassung leisten.  

Eine gezielte Versickerung des anfallenden Regenwassers ist im Bestand auf dem Postgelände 
aufgrund der überwiegend vorliegenden Versiegelung nicht möglich. Auch zukünftig wird eine 
gezielte Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nicht möglich sein. Die Teile des 
Plangebiets V 36/I, in denen das Vorhaben „Büro- Dienstleistungs- und Beherbergungsquartier“ 
errichtet wird, werden zukünftig nahezu vollständig mit Tiefgaragen unterbaut sein, was zu einem 
auch zukünftig hohen Versiegelungsgrad des Plangebiets führt. Eine alternative Form der 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs, der aufgrund der Lagegunst zum Verkehrsknoten Bf. 
Leverkusen- Mitte und alternativer Mobilitätsangebote in seinem Umfang bereits reduziert wurde, 
würde die städtebauliche Qualität des Quartiers erheblich beeinträchtigen. Die Festsetzungen zur 
Dach- und Fassadenbegrünung tragen jedoch zu einer Erhöhung der Verdunstungsrate sowie zu 
einem verzögerten Abfluss des Niederschlagswassers bei. 
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Zu 4): 

Kenntnisnahme. Innerhalb der Tiefgarage sind weitere Fahrradabstellplätze für Beschäftigte und 
Besucher des Quartiers eingeplant und im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
nachzuweisen. Am Bahnhof Leverkusen-Mitte wird durch ein öffentlich-nutzbares 
Fahrradparkhaus ein sicheres Abstellen ermöglicht. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Stellungnahme zur Fassadenbegrünung wird nicht gefolgt.  

Die restlichen Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen.  
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II/A 4: 3(2)_Stellungnahme_04 – Schreiben vom 03.02.2023 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Die Ermittlung der betroffenen Personen im Vergleichsfall ohne Durchführung 
der Planung (Basisszenario) bezieht lediglich bestandskräftig genehmigte Nutzungen mit ein. 
Danach genehmigte Nutzungen können im Sinne einer autarken Entscheidung und unabhängig 
von der Einflussnahme Dritter jederzeit wieder aufgenommen werden. Die Einbeziehung dieser 
Nutzungen zur Bewertung der Planauswirkungen ist methodisch korrekt. 

Der Ansatz der Risikobetrachtung beinhaltet nicht lediglich eine zahlenmäßige 
Gegenüberstellung der gleichzeitig anwesenden Personen, sondern eine qualifizierende 
Betrachtung der betroffenen Personen nach Umsetzung der festgesetzten Schutzmaßnahmen. 
Für die Plan-Situation wird zugrunde gelegt, dass die geplanten neuen Nutzungen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans bei einer Realisierung über objektbezogene Seveso-
Schutzkonzepte verfügen werden. Zugleich wird für die bestehenden Nutzungen im 
Bebauungsplan-Gebiet davon ausgegangen, dass diese im Wesentlichen keine Seveso-
Schutzkonzepte haben werden (lediglich Grundschutz) und sich dies zunächst auch nicht ändern 
wird, da die Gebäude und Nutzungen Bestandsschutz haben.  

Demnach erhöhen sich durch die Planung zwar die städtebauliche Nutzungsdichte und die 
Anzahl der potenziell gleichzeitig anwesenden Personen erheblich. Gegenüber dem Ist- Zustand 
verhält sich die Anzahl der i. S. d. gutachterlichen Bewertung betroffenen Personen dennoch 
nahezu gleich, da in Folge der Neubebauung gegenüber dem Bestand bauliche, technische und 
organisatorische Schutzmaßnahmen umgesetzt werden müssen. 

Es handelt sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, das heißt der Nutzungsumfang 
ist bereits weitestgehend festgelegt. Die Gefahrenabschätzung wird in der Seveso-Betrachtung 
mit einem Worst-Case der flächenanteiligen Ausnutzung der textlichen Festsetzungen 
berücksichtigt. Von der Seveso-Betrachtung abweichende Entwicklungen sind daher nicht zu 
erwarten.  

Zu 2): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. An der ausnahmsweisen Zulässigkeit von 
Vergnügungsstätten aus dem Bereich „Freizeit“ wird festgehalten. Gleichwohl wird in den 
textlichen Festsetzungen auf die – vom Nutzungsumfang teils sehr weitreichenden – Beispiele 
verzichtet. Hingegen wird klarstellend als Voraussetzung für die Ausnahme formuliert, dass bei 
Vorhabenzulassung eine Risikoerhöhung auszuschließen ist und die Bewertungsmaßstäbe der 
dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Seveso-Betrachtung der TÜV Rheinland Industrie 
Service GmbH vom 14.09.2022 zugrunde zu legen sind. Dieser Prüfungsvorbehalt war bereits 
Gegenstand der Begründung.  

Zu 3): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Im vorliegenden Fall hängen die umzusetzenden 
Maßnahmen von den jeweiligen konkreten Nutzungen ab. Im Rahmen der Vorhabenumsetzung 
können daher einzelne Nutzungen innerhalb des Plangebiets entstehen, bei denen nicht alle im 
Rahmen der Festsetzung benannten Einzelmaßnahmen erforderlich sind. Eine Risikoerhöhung 
durch die Ausnahmeregelung zur textlichen Festsetzung Nr. 6.3 wird nicht gesehen, da nach der 
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Festsetzung ein entsprechender Nachweis durch einen Sachverständigen vorzulegen ist. Durch 
die Ausnahmeregelung zur textlichen Festsetzung Nr. 6.3 wird keine abwägungsrelevante 
Änderung der Planung/der zugelassenen Bebauung ermöglicht. Die Genehmigungsbehörde prüft 
die Einhaltung des Rahmens der Festsetzung Nr. 6.3, gegebenenfalls unter Einbeziehung der 
zuständigen Fachbehörde. 

Zu 4): 

Der Stellungnahme zur Festsetzung von wiederkehrenden Kontrollen der Maßnahmen wird nicht 
gefolgt. Die Baugenehmigung wird als nachvollziehbares, zutreffendes und ausreichendes Mittel 
angesehen, um rechtlich und auf Dauer bindend die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen 
zu sichern. Eine Nicht-Einhaltung oder Abweichung von den in der Baugenehmigung festgelegten 
Maßnahmen bedeutet eine „illegale Umsetzung“, die überprüf- und sanktionierbar ist. Die 
Bauaufsicht verfügt – insbesondere auch veranlasst durch Hinweise – über entsprechende Mittel, 
gegen Verstöße ordnungsbehördlich einzuschreiten und vorzugehen. Im Übrigen ist der 
Bauantrag so zu stellen, dass dieser ohne Nebenbestimmungen erteilt werden kann.  

Der Anregung wird aber dahingehend gefolgt, dass der Durchführungsvertrag an geeigneter 
Stelle ergänzt wird, dass die Weitergabe der Verpflichtungen kontinuierlich dokumentiert und 
dieser Nachweis auch jederzeit zur Einsichtnahme vorzuhalten ist. In den textlichen 
Festsetzungen erfolgt ein entsprechender Hinweis auf die getroffenen Regelungen im 
Durchführungsvertrag.  

Weiterführende Maßnahmen zur Überwachung werden als nicht angemessen bewertet. An 
dieser Stelle wird auch darauf verwiesen, dass das Plangebiet in der Planungszone 2 gelegen 
ist. 

Zu 5): 

Kenntnisnahme. 

Zu 6): 

Kenntnisnahme. Bisher sind nur die Tiefgaragenzufahrten für das Bauvorhaben geplant. Auf 
Grund des regelmäßig von Tiefgaragen ausgehenden relevanten Gewerbelärms wurden diese 
bereits weitergehend durchgeplant und betrachtet. Aus der Dokumentation dieser 
Berechnungsergebnisse in Kapitel 8.5 des Lärmgutachtens zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan (Abbildungen 8.5.1 bis 8.5.4) sowie in Kapitel 9.7 des Gutachtens (Tabelle 9.7.2) 
kann abgelesen werden, dass die Tiefgaragenzufahrten tags an den Gebäuden im Plangebiet 
nur zu Beurteilungspegeln führen, die im Bereich des Tages-Immissionsrichtwertes für 
Allgemeine Wohngebiete und nachts bei maximal 50 dB(A) liegen.  

Ergänzend wurde eine Stellungnahme des Gutachters zu den Lärmeinwirkungen der 
Tiefgaragenzufahrten an schutzbedürftigen Nutzungen westlich außerhalb des Plangebiets 
eingeholt. Dazu hat der Gutachter eine Lärmberechnung für eine Höhe von 6 m über Grund 
durchgeführt. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass tags Beurteilungspegel von ca. 38 dB(A) 
und nachts von ca. 30 dB(A) zu erwarten sind. Damit liegen die Geräuscheinwirkungen um 
mindestens 15 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert für Kerngebiete und sind als irrelevanter 
Beitrag zur Gesamtbelastung zu bewerten. 
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Zu Geräten der technischen Gebäudeausrüstung liegen zum derzeitigen Planungsstand noch 
keine Detailplanungen vor, die es ermöglichen würden, deren Geräuschauswirkungen 
darzustellen. Diese Beurteilung muss im Rahmen der Detailplanung zur Baugenehmigung 
erfolgen. Im Rahmen derer werden auch die schalltechnischen Auswirkungen auf die 
Nachbarschaft berücksichtigt. Hier ist dann der Nachweis zu führen, dass derartige Emissionen 
zu keiner Erhöhung der Vorbelastung führen, wo bereits jetzt die Immissionsrichtwerte 
überschritten werden. Zwischen den Gebäuden östlich und westlich des Europarings liegen 
Abstände von ca. 70 m. Der Bereich westlich des Europarings ist mit dem Schutzanspruch 
entsprechend einem Kerngebiet zu berücksichtigen (Immissionsrichtwerte tags 60 dB(A), nachts 
45 dB(A)). Ausgehend von einer freien Schallausbreitung führen Schallleistungspegel von 
LW = 75 dB(A) zu Immissionspegeln von maximal 30 dB(A), so dass der Immissionsrichtwert um 
15 dB(A) unterschritten wird. Durch technische Maßnahmen und geschützte Aufstellung von z.B. 
Klima- oder Wärmepumpengeräten kann dieser zulässige, immissionswirksame 
Schallleistungspegel eingehalten werden.  

Zu 7): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Aufgrund der Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen 
Nutzung sind keine relevanten Lärmemissionen mit Ausnahme der Tiefgaragenein- und 
Ausfahrten und untergeordnet gebäudetechnischen Einrichtungen zu erwarten. Die Geräusche 
der Tiefgarage wurden ermittelt und bewertet und sind durch die maximale zulässige Anzahl an 
Stellplätzen begrenzt. Weitere Festsetzungen zur Begrenzung möglicher 
Gewerbelärmimmissionen des Vorhabens sind nicht erforderlich.  

Zu 8): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die textliche Festsetzung Nr. 2.1 enthält bereits einen 
Passus zur zulässigen Höchstdauer des Aufenthalts (6 Monate) sowie des Weiteren eine 
auszulegende Anforderung an die Beschaffenheit der Räumlichkeiten und Ausstattungsqualität 
der sonstigen Beherbergungsbetriebe.  

Eine Einhaltung der textliche Festsetzung Nr. 2.1 obliegt dem Vollzug im 
Genehmigungsverfahren. Die Festsetzung einer maximalen Größe sowie einer verbindlich 
vorgegebenen Möblierung ist für die Zweckbestimmung der geplanten sonstigen 
Beherbergungsbetriebe demnach nicht erforderlich. Die Festsetzung einer verbindlichen 
maximalen Größe würde zudem eine starke Einschränkung zukünftiger Betreiber darstellen und 
wird daher nicht als zielführend angesehen. Auch Beherbergungsbetriebe weisen typischerweise 
unterschiedliche Zimmer- bzw. Appartementgrößen auf. Die Vorhabenbeschreibung als 
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes konkretisiert zudem nochmals die 
Abgrenzung der sonstigen Beherbergungsbetriebe zum Wohnen im bauplanungsrechtlichen 
Sinne.  

Zu 9): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Bauliche Veränderungen am Knotenpunkt KP 02 
„Europaring/Manforter Straße“, bspw. Einzug einer Fahrspur für Fahrradfahrer wie in der 
Stellungnahme erwähnt, sind aufgrund der Planungen zu Radpendlerroute nicht vorgesehen. 
Aufgrund dessen sind aus fachlicher Sicht durch die Umsetzung der Radpendlerroute keine 
Auswirkungen und damit keine Verschlechterungen der verkehrlichen Situation am Knotenpunkt 
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KP 2 „Europaring/Manforter Straße Nord“ zu erwarten. Eine rechnerische Überprüfung wird daher 
als nicht erforderlich erachtet.  

Bauliche Veränderungen sind am südlich des KP 02 gelegenen Knotenpunkts „Carl-Duisberg-
Straße/Manforter Straße Süd“ geplant. Hier ist der Einzug eines Fahrstreifens innerhalb der Carl-
Duisberg-Straße auf dem südlich des Knotenpunkts „Carl-Duisberg-Straße/Manforter Straße 
Süd“ gelegenen Abschnitts geplant. Die Leistungsfähigkeitsnachweise des Knotenpunkts lassen 
nicht erkennen, dass es durch die Fahrbahneinbeziehung zu erheblichen Veränderungen 
kommen wird, die zu einer Grenzleistungsfähigkeit führen. Eine rechnerische Überprüfung wird 
daher nicht als erforderlich erachtet.  

Zu 10): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Gemäß der Verkehrsuntersuchung Wiesdorf West von 
brenner BERNARD 2019 weist die Friedrich-Ebert-Straße im Bestand eine sehr gute bis gute 
Qualität des Verkehrsablaufs auf. Die Abbiegebeziehungen von und zur Titanstraße weisen im 
Bestand eine befriedigende bis ausreichende Qualität auf. Da das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen der Bauvorhaben ausschließlich die Friedrich-Ebert-Straße belastet und 
keine Auswirkungen auf die Titanstraße hat, wurde keine Notwendigkeit gesehen, diesen 
Knotenpunkt in die Gesamtbetrachtung der Bauvorhaben in Wiesdorf Süd mit einzubeziehen. Die 
Qualität des Verkehrsablaufs am KP Titanstraße/Friedrich-Ebert-Straße wird fast ausschließlich 
durch das Signalprogramm bestimmt, für welches keine Änderung angenommen wurde. 

Die beiden Knotenpunkte am Willy-Brandt-Ring liegen nicht mehr im unmittelbaren 
Einzugsbereich der Bauvorhaben.  

Zu 11): 

Kenntnisnahme. Die Stellungahme betrifft nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans. Die 
Anregung wird an den Fachbereich 66 weitergeleitet. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Stellungnahme hinsichtlich der Streichung der ausnahmsweisen Zulässigkeit von 
Vergnügungsstätten, zur Festsetzung von wiederkehrenden Kontrollen der Maßnahmen, einer 
Festsetzung zur Begrenzung der zukünftigen, neuen Immissionen, zur Anpassung der 
Festsetzung zu sonstigen Beherbergungsbetrieben sowie zur Verkehrsuntersuchung wird nicht 
gefolgt.  

Die restlichen Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen.  
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II/A 5: 3(2)_Stellungnahme_05 – Schreiben vom 26.01.2023 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Bei der Planung handelt es sich um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung, die der städtebaulichen Zielsetzung der Nachverdichtung im innerstädtischen 
Bereich und damit der Reduzierung bisher unbebauter Flächen im Außenbereich Rechnung trägt.  

Die zulässigen Gebäudehöhen entsprechen der Rahmenplanung mit überwiegend 24,5 m bis 
28 m – insb. entlang des Europarings / B 8 – und einem Hochpunkt in Hochbauabschnitt 2.1 mit 
einer Gebäudehöhe zwischen 53,2 m und 56 m. Durch die festgesetzten Gebäudehöhen wird die 
durch die Rahmenplanung angestrebte städtebauliche Figur hinsichtlich ihrer Höhenentwicklung 
ermöglicht und auch sichergestellt.  

Es wird unverändert an der festgesetzten Höhenentwicklung festgehalten.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Stellungnahme zur Reduzierung der zulässigen Gebäudehöhe wird nicht gefolgt.  
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II/A 6: 3(2)_Stellungnahme_06 – Schreiben vom 27.01.2023 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Die Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde gemäß den Vorgaben des 
Baugesetzbuches durchgeführt. Eine Bürgerbeteiligung wurde im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung im Rahmen des Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 243/I am 13.11.2019 
durchgeführt. Der Bebauungsplan V 36/I wurde nach Beendigung der frühzeitigen Beteiligung 
zum Bebauungsplan Nr. 243/I aus diesem herausgelöst und als eigenständiges Verfahren 
fortgeführt. Eine erneute Beteiligung in Form einer Bürgerinformationsveranstaltung ist nicht 
erforderlich.  

Zu 2): 

Kenntnisnahme. Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist eine Gemeinbedarfsfläche mit 
Überlagerung eines Kerngebiets festgesetzt. Die zusätzliche Festsetzung eines Kerngebietes 
diente der Steuerung des Maßes der baulichen Nutzung, nicht der Erweiterung der zulässigen 
Nutzungen auf dem Areal. Das heißt, dass bereits gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
keine ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohnnutzungen vorliegt. Demzufolge sind die 
Nutzungsmöglichkeiten bereits in der Ist-Situation eingeschränkt.  

Das Plangebiet ist aber aufgrund bestehender hoher Lärmbelastungen, Einwirkungen durch 
Erschütterungen und sekundären Luftschall der Bahnstrecke nicht als geeigneter Standort für 
Wohnnutzungen anzusehen.  

Zu 3): 

Kenntnisnahme.  

Zu 4): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Der Bebauungsplan Nr. 114/74 setzt als Art der baulichen 
Nutzung im Plangebiet bisher eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
„Post“ fest und zusätzlich eine Festsetzung als Kerngebiet (MK) mit Steuerung zum Maß der 
Nutzung. . Hier ist nicht von den Zulässigkeiten eines MK nach Art der Nutzung auszugehen. 
Wohnnutzungen waren danach bisher nur untergeordnet in Form von Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter zulässig.  

Zu 5): 

Kenntnisnahme.  

Zu 6) und 7): 

Kenntnisnahme. Aussagen zum Bedarf der geplanten Nutzungen sind in der Begründung zum 
Bebauungsplan enthalten. Das Plangebiet wird aufgrund bestehender hoher Lärmbelastungen, 
Einwirkungen durch Erschütterungen und sekundären Luftschall der Bahnstrecke nicht als 
geeigneter Standort für Wohnnutzungen angesehen. 

Zu 8): 

Kenntnisnahme. Die Ausbauplanung zum RRX inkl. Lärmschutzwand sowie die Troglage der B8 
wurden im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan berücksichtigt. 
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Auch unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen und örtlichen Gegebenheiten ergeben sich im 
Plangebiet weiterhin erhebliche Verkehrslärmeinwirkungen. Zudem bestehen innerhalb des 
Plangebiets Gewerbelärmeinwirkungen. Die schalltechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan kommt zu dem Ergebnis, dass Wohnnutzungen innerhalb des Plangebietes nicht 
realisierbar sind. Für die geplanten Nutzungen im Plangebiet werden entsprechende 
Festsetzungen zum Schallschutz im Bebauungsplan V 36/I getroffen. 

Zu 9): 

Kenntnisnahme. Die im Rahmen der Planung vorgesehen Planstraße dient neben der 
Erschließung des Plangebiets auch zukünftig der Anbindung der Heinrich-von-Stephan-Straße 
an den Europaring/B8 und im Zuge dessen auch der verkehrlichen Anbindung des Bahnhofs 
Leverkusen-Mitte. Die Planstraße dient nicht der reinen Erschließung der geplanten 
Tiefgaragenzufahrten. Die Tiefgarage ist somit nicht unmittelbar an den Europaring/B8 
angeschlossen. 

Zu 10):  

Kenntnisnahme. Im Bereich des Europarings/B8 sind keine Aus- und Einfädelspuren zu der 
geplanten Tiefgarage vorgesehen. Eine mögliche Straßenbahnlinie ist nicht Gegenstand der 
vorliegenden Planung, gleichwohl würden die Rahmenbedingungen dafür bezüglich des 
verfügbaren Fahrbahnquerschnitts nicht verändert. .  

Zu 11) und 12):  

Kenntnisnahme. Aussagen zum Bedarf der geplanten Nutzungen sind in der Begründung zum 
Bebauungsplan, basierend auf einer Büroflächenprognose sowie einer Studie zum Hotelmarkt, 
enthalten.  

Auch für sonstige Beherbergungsbetriebe besteht ein erheblicher Bedarf. Insbesondere 
Geschäftsleute, die in Leverkusen oder in der Umgebung Projekte begleiten, suchen 
Aufenthaltsmöglichkeiten bewusst außerhalb von Hotels. Die sonstigen Beherbergungsbetriebe 
sind zum einen wirtschaftlich günstiger, zum anderen für Aufenthalte bis zu einer Dauer von sechs 
Monaten angenehmer als in klassischen Hotelzimmern. Vor diesem Hintergrund wird eine 
erhebliche Nachfrage gesehen. 

Zu 13):  

Kenntnisnahme.  

Zu 14):  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Flächen des geplanten Vorhabens befinden sich nicht 
im öffentlichen Eigentum. Durch die Umsetzung des Vorhabens werden erstmals für die 
Öffentlichkeit zugängliche Bereiche geschaffen, die mit ihrer qualitätvollen begrünten Gestaltung 
eine Aufenthaltsfunktion insbesondere für die dort Beschäftigten und Besucher des Quartiers 
übernehmen.  

Zu 15): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Zur Reduzierung der Auswirkungen auf das Klima wurden 
entsprechende Festsetzungen in den Bebauungsplan bzw. Regelungen in die 
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Vorhabenbeschreibung aufgenommen. Die Maßnahmen sind somit verbindlich geregelt und 
zwingend umzusetzen. Hierzu zählen u.a. Verwendung heller Farben, Reduzierung des 
Energieverbrauchs, Umsetzung klimafreundlicher und effizienter Gebäudetechnik. Diese 
Maßnahmen können ebenfalls einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Klimafolgenanpassung leisten. Die Anregung wird an den Vorhabenträger weitergegeben.  

Eine Würdigung der Belange des Klimaschutzes ist somit im Rahmen des Bebauungsplanes 
erfolgt.  

Zu 16):  

Kenntnisnahme.  

Auf eine verbindliche Vorgabe zu einer gezielten Versickerung wurde verzichtet, da eine gezielte 
Versickerung des anfallenden Regenwassers bereits im Bestand auf dem Postgelände aufgrund 
der überwiegend vorliegenden Versiegelung nicht möglich ist. Auch zukünftig wird eine gezielte 
Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nicht möglich sein. Die Teile des 
Plangebiets V 36/I, in denen das Vorhaben „Büro- Dienstleistungs- und Beherbergungsquartier“ 
errichtet wird, werden zukünftig nahezu vollständig mit Tiefgaragen unterbaut sein, was zu einem 
auch zukünftig hohen Versiegelungsgrad des Plangebiets führt. Gleichwohl wird in der 
Vorhabenbeschreibung der Grundsatz aufgenommen, dass grundsätzlich Regenwasser 
unbelasteter Flächen nach Möglichkeit vor Ort zu belassen ist. 

Im Bestand liegen innerhalb des Plangebietes Bodenbelastungen vor. Aufgrund der vorhandenen 
Versiegelung und Bebauung im Bestand wird ein Eindringen von Schadstoffen in das 
Grundwasser wirksam unterbunden.  

Die im Bestand bestehende Bodenbelastungen werden im Rahmen des Aushubs zur Errichtung 
der Tiefgarage voraussichtlich vollständig beseitigt. Damit kann davon ausgegangen werden, 
dass mit der Nutzungsaufnahme durch die in den Auffüllungen lokal festgestellten leicht erhöhten 
bis erhöhten Schadstoffgehalte potenzielle Gefährdungen des Grundwassers zukünftig nicht zu 
besorgen sind. 

Zu 17): 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Im Bebauungsplan V 36/I werden verschiedene Varianten 
der Begrünung (Freiflächenbegrünung, Begrünung von Tiefgaragendächern, Fassaden- und 
Dachbegrünung) festgesetzt, die negativen klimatischen Auswirkungen entgegenwirken sollen. 
Bezüglich der Durchlüftung sind auch aufgrund der parallelen Riegelbebauung der City C keine 
erheblichen Auswirkungen zu erwarten, da die City C die Durchlüftungssituation im Plangebiet 
bereits im Bestand erheblich beeinträchtigt.  

Zu 18) und 19):  

Der Stellungnahme wird dahingehend gefolgt, dass der Bebauungsplan V 36/I einer 
klimafreundlichen, effizienten Energie- und Wärmenutzung sowie Erzeugung nicht 
entgegensteht. Die Nutzung erneuerbarer Energieträger ist in der weiteren Ausbauplanung 
zwingend wie folgt zu berücksichtigen: Gemäß den Regelungen des Durchführungsvertrages 
verpflichtet sich der Vorhabenträger eine nachhaltige Energieversorgung sicherzustellen. 
Darüber hinaus verpflichtet sich der Vorhabenträger gemäß der Vorhabenbeschreibung 25 % der 
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Bruttodachfläche zur Nutzung solarer Strahlungsenergie durch Photovoltaik- oder Solarthermie-
Elemente vorzuhalten und einzusetzen. Entsprechende Möglichkeiten der Energieversorgung 
wurden im Rahmen des erstellten Energiekonzeptes dargelegt. Zudem sind im Rahmen der 
baulichen Umsetzung ab dem 01. Januar 2024 die Vorgaben der Novellierung des GEG, wonach 
alle neu eingebauten Wärmeerzeuger auf Basis von mindestens 65 % erneuerbaren Energien 
betrieben werden sollen, sowie der ab dann geltenden Solarpflicht des Landes Nordrhein-
Westfalen zu berücksichtigen.  

Zudem soll angesichts des Realisierungshorizonts des Vorhabens auf dann entsprechende 
Standards und Techniken reagiert werden können.  

Zu 20):  

Der Stellungnahme wird dahingehend gefolgt, dass in den Bebauungsplan ein Hinweis 
aufgenommen wird, dass innerhalb des Plangebietes standortgerechte Gehölze anzupflanzen 
sind. Ansonsten enthält der Bebauungsplan Mindestfestsetzungen zur Herstellung von 
Grünflächen sowie Baumpflanzungen im Bereich des geplanten Stadtplatzes. Die Festsetzung 
erfolgte unter Berücksichtigung weiterer an den Stadtplatz zu stellender Anforderungen insb. 
Freihaltung von Rettungswegen, Außenflächen für Gastronomie und Fahrradabstellanlagen.  

Zu 21):  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Vorgabe bestimmter Baumaterialien aus Gründen des 
allgemeinen Klimaschutzes ist regelmäßig nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Gleichwohl wird 
es aber auch das Interesse des Vorhabenträgers sein, nicht nur für die Qualität seines Projektes, 
sondern auch für seine Vermarktung so viele weitere Nachhaltigkeitsaspekte als möglich zu 
berücksichtigen. Die Anregung wird an den Vorhabenträger weitergegeben.  

Zu 22):  

Kenntnisnahme.  

Zu 23): 

Kenntnisnahme. Die Anzahl der im Plangebiet zu errichtenden Stellplätze ergibt sich aus den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes, bei denen die Ergebnisse des Mobilitätskonzeptes zur 
Verringerung des Verkehrsaufkommens berücksichtigt wurden. Dennoch ist aufgrund der 
geplanten Geschossfläche diese Anzahl an Stellplätzen vorzusehen.  

Zu 24):  

Kenntnisnahme. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden neben den nationalen Zielen 
auch die städtischen Planungsvorgaben berücksichtigt.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Stellungnahmen zur Etablierung von Wohnungen im Plangebiet, zur Festsetzung einer 
öffentlichen Grünfläche, hinsichtlich der Vorgaben für ein klimaresilientes, energieautarkes und 
CO2-neutrales Bauen, zu Begrünungsmaßnahmen sowie zur Vorgabe bestimmter 
Baumaterialien wird nicht gefolgt.  
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Der Stellungnahme zur nachhaltigen Strom- und Wärmeversorgung wird dahingehend gefolgt, 
dass der Bebauungsplan einer entsprechenden Umsetzung nicht entgegensteht.  

Der Stellungnahme zu standortgerechten Gehölzen und Bäumen wird dahingehend gefolgt, dass 
ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wird.  

Die restlichen Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen.   
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II/A 7: Bundesagentur für Arbeit– Schreiben vom 01.02.2023 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1) und 2): 

Kenntnisnahme. Es wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Die Lärm- und 
Staubemissionen sind jedoch auf den Zeitraum der Bauphase bei Abriss vorhandener Gebäude 
sowie während des Bauens beschränkt. Durch Maßnahmen, z. B. Bauzeitenregelungen, 
Bewässerung während des Abrisses, können die Auswirkungen vermindert werden. Unter 
Berücksichtigung der abschnittsweisen Entwicklung im Plangebiet ist bei der geplanten 
Realisierung mit temporären Auswirkungen bis Ende 2035 zu rechnen. 

Eine Berücksichtigung kann im Rahmen der Bauausführung erfolgen.  

Zu 3): 

Kenntnisnahme. Während der Bauphase kann eine Erschließung der Bundesagentur für Arbeit 
wie im derzeitigen Bestand erfolgen. Erst nach Herstellung der Planstraße wird sich die 
Erschließungssituation verändern. Im Durchführungsvertrag ist verbindlich ein 
Baustellenmanagement zwischen Stadt und Vorhabenträger vereinbart. Im Rahmen dessen 
können die aufgeführten Belange berücksichtigt werden.  

Zu 4): 

Kenntnisnahme. Vor Baubeginn erfolgt regelmäßig eine Beweissicherung der Nachbarbebauung 
durch Bausachverständige. Eine Berücksichtigung kann im Rahmen der Bauausführung erfolgen.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 


